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Prüfungsordnung  
für den konsekutiven Master-Studiengang 

Veranstaltungstechnik und -management 
des Fachbereichs VllI der Technischen Fachhochschule Berlin (TFH Berlin) 

 
vom 06.01.2004 

 
 
Gemäß § 71 Abs. 1, Satz 1 des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) in der Fassung vom 
13.2.2003 (GVBI. S. 82), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.5.2003 (GVBl. S. 185), 
erlässt der Fachbereichsrat des Fachbereichs VIII die folgende Prüfungsordnung für den 
konsekutiven Master-Studiengang Veranstaltungstechnik und -management: *) 
 
Übersicht 
 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Geltung von Rahmenordnungen 
§ 3 Prüfungssprache 
§ 4 Modulnote  
§ 5 Master-Arbeit 
§ 6 Gesamtprädikat der Abschlussprüfung 
§ 7 Akademischer Grad 
§ 8 Abschlusszeugnis und Abschlussurkunde 
§ 9 In-Kraft-Treten 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Diese Ordnung gilt für Studierende, die ihr Studium im konsekutiven Master-Studiengang 
Veranstaltungstechnik und -management nach dem In-Kraft-Treten dieser Ordnung im ersten 
Studienplansemester beginnen. Sie gilt ferner für Studierende, die aufgrund einer Anrechnung 
von Studienzeiten und Studienleistungen gemäß der Rahmenprüfungsordnung der TFH Berlin 
in der jeweils geltenden Fassung zeitlich so in den Studienablauf eingegliedert werden, dass ihr 
Studienstand dem Personenkreis gemäß Satz 1 entspricht. 
 
§ 2 Geltung von Rahmenordnungen 
 
Die Rahmenprüfungsordnung der TFH Berlin ist in der jeweils geltenden Fassung Bestand-
teil dieser Ordnung, soweit die Eigenart des Studienganges nicht die in dieser Ordnung und 
in den zugehörigen Anlagen festgelegten Abweichungen erfordert. 
 
 

 
 
 
*)Von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur bestätigt am: 8.3.2004 
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§ 3 Prüfungssprache 
 
(1) Die Prüfungen des Studienganges Veranstaltungstechnik und -management können in 
deutscher und in englischer Sprache durchgeführt werden.  
 
(2) Die schriftlichen Ausarbeitungen und Präsentationen oder die Master-Arbeit können im 
Rahmen der verfügbaren Möglichkeiten einvernehmlich in deutscher oder englischer 
Sprache erfolgen.  
 
§ 4 Modulnote 
 
Grundlage für die Festsetzung der Modulnote ist die jeweilige Modulbeschreibung. Näheres 
regelt die Rahmenprüfungsordnung der TFH Berlin in der jeweils geltenden Fassung.  
 
§ 5  Masterarbeit 
 
Für die Zulassung und die Durchführung der Masterarbeit gelten die entsprechenden 
Paragraphen der Prüfungsordnung der TFH Berlin in der jeweils geltenden Fassung.  
 
§ 6 Gesamtprädikat der Abschlussprüfung 
 
Das Abschlusszeugnis weist ein Gesamtprädikat aus. Zu dessen Festlegung wird ein gewichte 
tes Mittel  X gebildet aus: 
- (X1), dem Mittelwert der Modulnoten aller im Abschlusszeugnis ausgewiesenen Studienfächer 
, die mit den zugehörigen Credits gewichtet werden, mit Abbruch nach der zweiten Dezimalen, 
 
- (X2), der differenzierten Beurteilung der Masterarbeit und 
 
- (X3), der differenzierten Beurteilung der mündlichen Prüfung  

 
nach der Formel X = 0,6X1 + 0,25X 2  + 0,15X3 . 
 
 
 
Für die Größe X1 gilt: 
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Dabei sind M1 bis M13 die Modulnoten der Pflichtmodule und MWPi die Modulnoten der 6 
gewählten Wahlpflichtmodule aus dem Angebot gemäß Anlage 1 zur Studienordnung 
 
. 
Pflichtmodule Mi  
M1 Szenentechnik 
M2 Lichttechnik 
M3 Medientechnik 
M4 Haustechnik / Netzwerktechnik 
M5 Mediensteuerung 
M6 Lichtsteuerung 
M7 Spielstättenmanagement 
M8 Personal- und Betriebsmanagement 
M9 Szenen Design 
M10 Light Design 
M11 Medien Design 
M12 Produktpräsentation 
M13 Kolloquium Masterarbeit 
 
 
Katalog der Wahlpflichtmodule MWPi 

 
Bereich: Technik (1. Studienplansemester)  
MWP1 und MWP2 Antriebs- und Fördertechnik 
 Steuerungstechnik 
 Sicherheitstechnik 
 Tontechnik 
 Sondergebiete aus VTM 
  
Bereich: Management (2. Studienplansemester)  
MWP 3 und MWP4 Logistik 
 Rechts-/ Sicherheitsmanagement 
 Finanzmanagement 
 Kulturmanagement / Sponsoring 
 Sondergebiete aus VTM 
  
Bereich: Design (3. Studienplansemester)  
MWP5 und MWP6 Szenendesign Vertiefung 
 Light Design Vertiefung 
 Medien Design Vertiefung 
 Sound Design 
 Sondergebiete aus VTM 
 
VTM        dieses Fach wird nach Bedarf aus den Bereichen Technik, Management oder Design angeboten 
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§ 7  Akademischer Grad 
 
Mit dem erfolgreichen Abschluss des Studiums wird der akademische Grad 
 

“Master of Engineering“ 
“M.Eng.” 

verliehen. 
 
§ 8 Abschlusszeugnis und Abschlussurkunde 
 
Über die Gesamtbeurteilung, das Gesamtprädikat und die Einzelnoten der in § 6 aufgeführten 
Module erhält die/der Studierende ein Zeugnis entsprechend dem Muster nach Anlage 1, eine  
Urkunde zur Beurkundung der Verleihung des Master-Grades entsprechend dem Muster nach 
Anlage 2. Die Muster nach Anlage 1 und Anlage 2 sind Bestandteil dieser Ordnung. Alle 
Dokumente tragen das Datum des Tages, an dem die mündliche Prüfung erbracht wurde.  
 
Die Master-Urkunde und das Master-Zeugnis können auf Antrag auch in einer englisch-
sprachigen Ausfertigung ausgehändigt werden.  
 
§ 9 In-Kraft-Treten 
 
Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der TFH  
Berlin in Kraft. 
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Anlage 1 zur PrO VIII VTM                                                                                                    Seite 1 

 
 

TFH 
 
 
 

Technische Fachhochschule Berlin 
 

- University of Applied Sciences - 
 
 
 

Abschlusszeugnis 
 
 
 

Herr / Frau Vorname Name 
 

geboren am Tag Monat Jahr  in Ort 
 
 

hat den Master-Studiengang Veranstaltungstechnik und -management 
 
 

im Fachbereich VIII an der Technischen Fachhochschule Berlin 
 
 

mit dem Gesamtprädikat 
 
 

Prädikat 
 

abgeschlossen 
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Anlage 1 zur PrO VIII VTM                                                                                                Seite 2 
 

Seite 2 des Master-Zeugnisses  
für Herrn/Frau geboren am / in 

 
Die Leistungen in den Studienfächern wurden wie folgt beurteilt: 

 
Veranstaltungstechnik und -management 

 
Szenentechnik  
Lichttechnik  
Medientechnik  
Haustechnik / Netzwerktechnik  
Mediensteuerung  
Lichtsteuerung  
Spielstättenmanagement  
Personal- und Betriebsmanagement  
Szenen Design  
Light Design  
Medien Design  
Produktpräsentation  
  
Wahlpflichtmodule:  

..........  

..........  

..........  

..........  

..........  

..........  
  
  
  
Thema der Master-Arbeit: ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Beurteilung der Master-Arbeit  
Beurteilung des Kolloquiums der Master-Arbeit  
 
 

          Berlin,       ________________ 
 
 
 
 
Siegel         Der Dekan / Die Dekanin 

 
  
 
 
Mögliche Leistungsbeurteilungen:  sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend 
Mögliche Gesamtprädikate:  sehr gut mit Auszeichnung, sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend 



 
 
 Seite 8                                    Amtliche Mitteilungen der TFH Berlin                      Nr. 36/2004 
 
 
Anlage 2 zur PrO VTM 
 

 
TFH 

 
 
 

Technische Fachhochschule Berlin 
 

- University of Applied Sciences - 
 
 
 

verleiht mit dieser Urkunde 
 
 

Herrn / Frau Vorname Name 
 
 

geboren am Tag Monat Jahr  in Ort 
 
 

den akademischen Grad 
 
 

Master of Engineering 
 
 
 

im Master-Studiengang Veranstaltungstechnik und -management  
des Fachbereichs VIII 

 
 
 
 
 

     Berlin,  ________________ 
 
 
 
Prägesiegel 

 
 
 

Der Präsident / Die Präsidentin 
 
 

 


